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Nr. 986) A. Kusterer, Autozubehör, Zimmergasse 9, Zürich 8. 1957: Elektrischer
Betriebsstundenzähler «VDO» (Ep. Nr. 987) Auto Parts AG., Autozubehör, Bederstr. 70, Zürich.
1960: Elektrischer Betriebsstundenzähler MOTO METER (Ep. Nr. 1036) Henri Bachmann
AG., Automobilzubehör, Spitalstrasse 12, Biel.

Kontrollhefte sind beim Schweiz. Traktorverband in Brugg zum Preis von
Fr. 2.— erhältlich (Schrift Nr. 7).

Zum Artikel

«Neue Erkenntnisse im Bau von Traktorsitzen»
(s. Nr. 6/62, S. 281—85) sind uns zahlreiche tel. Anrufe und Schreiben zugegangen. Sie
bestätigen, dass das Problem besserer Traktorsitze dringend ist und dass die wegen
ungenügend entwickelter Traktorsitze hervorgerufenen gesundheitlichen Schädigungen häufiger
und schwerwiegender sind als man gemeinhin annimmt. Wir haben veranlasst, dass der in

der Nummer 6 beschriebene Sitz unverzüglich durch das IMA begutachtet wird. Wir hoffen,
diesen Bericht bald abdrucken zu können. Nachstehend veröffentlichen wir eine un,s

zugegangene Zuschrift, die das Uebel der ungenügend ausgebauten Traktorsitze besonders
treffend schildert.

Für Ihren Artikel «Neue Erkenntnisse im Bau von Traktorensitzen» in Nr.

6/62, S. 281—85 möchte ich Ihnen danken. Die Traktorensitze, wie man
diese heute in der Schweiz antrifft, müssen unbedingt verbessert werden.
Dies ist gegenwärtig eines der dringendsten Probleme im Traktorbau.
Ich habe einen Verwandten, Leiter einer grösseren Obstkultur. Der Mann

ist 37jährig, hat durch das viele Traktorfahren eine stark verkrümmte
Wirbelsäule und zwischen 2 oder 3 Wirbeln keine Knorpelsubstanz mehr.

Morgens hat er Mühe aufzustehen, so hat er Schmerzen. Er kann kaum
mehr in einem Auto ein- und aussteigen. Sein Rückenleiden ist bestimmt
auf die Vibrationen beim Traktorfahren zurückzuführen.

Ein anderer Verwandter hat einen Hof von ca. 60 Jucharten und ist 25

Jahre alt. Dieser klagt infolge des Traktorfahrens über Rückenschmerzen
und muss sich durch einen Chiropraktiker ständig behandeln lassen. Sein
Meisterknecht hat ebenfalls Rückenschmerzen (Alter ca. 27 Jahre) und ist
ebenfalls in ärztlicher Behandlung.

Dies sind nicht Einzelfälle oder zufällige Erscheinungen, sondern
Leiden, die allgemein verbreitet sind, und die durch die immer zunehmende
Mechanisierung noch mehr in Erscheinung treten werden. Dr. S. G.

Die Versicherungsgesellschaften sind rechtlich verpflichtet, vom

Regress Gebrauch zu machen, wenn Jugendliche unter 14 Jahren als

Führer landwirtschaftlicher Motorfahrzeuge in einen Verkehrsunfall
verwickelt sind. Jugendliche unter 14 Jahren dürfen bekanntlich kein
landwirtschaftliches Motorfahrzeug führen.
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